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Einleitung 
Stand 26.02.2026 

In §13 der Satzung des RCA ist für jedes Mitglied eine Arbeitsleistung 

festgeschrieben. Danach soll jedes Mitglied eine Arbeitsleistung im Jahr für 

die gemeinnützigen Zwecke des Vereins erbringen. 

§14 der Satzung weist daruf hin, dass der Verein Ordnungen beschließen 

kann, die vereinsinterne Abläufe regeln. Die Ordnungen sind nicht 

Bestandteil der Satzung. 

 

Vormerkung 

Bisher gelang es dem RCA trotz mehrfacher Rückschläge, genügend Helfer 

für die Turniersaison zu motivieren. In letzter Zeit jedoch ist das 

Engegement deutlich zurückgegangen. Daher muss der RCA überlegen, wie 

er diese unbefriedigende Situation verbessern kann. 

Aus diesem Grund beschloss der Gesamtvorstand des RCA, von §13 der 

Satzung Gebrauch zu machen und verpflichtende Arbeitstunden zur 

Behebung des Defizits einzuführen. 

Die Regelung hierfür ist in den nachfolgendnen Ausführungen niedergelegt. 

 

Definition 

Aktive Mitglieder 

Als aktive Mitglieder im Sinne der Ordnung gelten: 

• Vereinsmitglieder und/oder Pferdebesitzer sowie Reitbeteiligungen, 

die ein Pferd auf dem Vereinsgelände bewegen, 

• wer an Reitsportveranstaltungen aktiv teilnimmt und/oder im Namen 

des RCA startet. 
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Passive Mitglieder 

Sind Vereinsmitglieder, die die Vereinsanlage nicht 

nutzen und nicht auf Turnieren im Namen des Vereins teilnehmen. 

 

4. Arbeitsleistungen 

Die Arbeitsleistungen werden jährlich wie folgt erbracht: 

Aktive Mitglieder 14–17 Jahre: 6 Stunden pro Jahr 

Aktive Mitglieder 18–60 Jahre: 10 Stunden pro Jahr 

Reitbeteiligungen zählen ebenfalls als aktive Mitglieder 

 

Passive Mitglieder und Mitglieder unter 14 Jahren und ab 60 Jahren, sowie 

behinderte Personen sind freigestellt. Es bleibt ihnen jedoch unbenommen, 

Arbeitsleistungen für den RCA zu erbringen. 

 

Sie können erbracht werden u.a.: 
a) Auf den Vereinsplätzen 

• Pflege von Dressur- und Springplatz 

• Scheppdienst übernehmen (wie Hufschlag abziehen, Bande kehren; als 

Sonderdienst möglichst jeden Monat) 

b) bei Turnieren und Veranstaltungen 

• Dressur-, Spring-, WBO-, Vielseitigkeits- und Vereinsturniere 

• Aufbau, Abbau, Helferdienste, Parkplatz- und Kuchendienst 

• Unterstützung bei Lehrgängen, Reitabzeichen und beim Weihnachtsreiten, 

sowie Neujahrsspringen 

c) allgemeine Arbeiten 

• Stangen streichen 

• Unkraut zupfen 

• Laub kehren 

• Reinigung von Richterhäuschen & Toilettenanlagen 

• Küche vor und nach jeder Vereinsveranstaltung reinigen 

• Serviceleistungen im Küchenbereich 

d) Frühjahrsputz 
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• Aufstellen der Dressurviereck-Buchstaben 

• Aufstellen von Sitzgelegenheiten 

• Herrichten der Turnierhindernisse 

e) Herbstputz 

• Verräumen der Dressurviereck-Buchstaben und Sitzgelegenheiten 

• Wegräumen der Turnierhindernisse 

• Abdampfen / Säubern der Springhalle und Netze 

 

Arbeitsmittel 

Erforderliche Arbeitsmittel, wie Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel sowie 

notwerndiges Material, sind vorhanden und werden zur Verfügung gestellt. 

 

Wer seine eigenen Arbeitsmittel zur Ausführung der Arbeitsleistung 

freiwillig benutzen möchte, kann dies auf eigenes Risiko tun. 

Die umfangreichen versicherungsrechtlichen Fragen müssen noch geklärt 

werden. 

 

Organisation und Dokumentation 

Arbeitsleistungen werden offiziell an einem Samstag oder Sonntag pro 

Quartal angeboten. Wer an einem Termin verhindert ist, kann die Stunden 

nach Absprache individuell nachholen. 

 

Jede geleistete Arbeitsstunde wird auf einem Arbeitsstunden-Laufzettel 

nachgewiesen, der von einer unterschriftsberechtigten Person 

abgezeichnet werden muss. (Sportwart/in, Pressewart/in, Jugendwart/in, Technischer 

Leiter/in) 

 

Die Arbeitsstunden können auf andere Mitglieder (zB Eltern und andere 

Familienangehörige) ohne finanzielle Gegenleistung übertragen oder geleitet 

werden. Mit ihrer Unterschrift im Aufnahmeantrag stimmen die 

Erziehungsberechtigten dieser Regelung zu. 
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Wer bei Turnieren verhindert ist, auch kurzfristig, 

Arbeitsleitungen zu erbringen, hat selbst für 

personellen Ersatz zu sorgen. 

 

Im ersten Jahr der Einführung erhält jedes Mitglied im dritten Quartal eine 

Übersicht der geleisteten Stunden. Danach erfasst jedes Mitglied 

eigenverantwortlich die selbst erbrachten Stunden. 

 

Vereinsmitglieder und ihre Reitbeteiligungen sind für das korrekte Führen 

der Arbeitsstunden-Laufzettel sowie für die rechtzeitige Abgabe an den 

Vorstand des RCA verantwortlich. (siehe Anlage) 

 

Für den Nachweis der geleisteten Arbeitsstunden ist von der 

unterschriftsberechtigten Person der Arbeitsstunden-Laufzettel 

abzuzeichnen, der zu dem festgelegten Termin (15. Dezember) einzureichen. 

Hierfür steht ein Briefkasten an der Gastro (Fichtendickicht) zur Verfügung. 

Außerdem kann der Arbeitsstunden-Laufzettel per Email an 

arbeitsdienst@reitclubaltenstadt.de übermittelt werden.  

 

Abrechnungsverfahren 

Der Wert einer Arbeitsleitung beträgt pro Stunde bei aktiven Mitgliedern ab 

• 14 bis 17 Jahre  10 Euro 

• Ab 18 bis 60 Jahre  20 EUR 

 

Nicht geleistete Arbeitsstunden werden im ersten Quartal des folgenden 

Jahres durch den/die Schatzmeister/in berechnet und von den Betroffenen 

angefordert.  

Die Zahlungsbeträge werden ausnahmslos zum Ende eines 

Kalenderquartals statusbezogen per Bankeinzug angefordert. 

Mehr geleistete Arbeitsstunden werden nicht auf das folgende Jahr 

übertragen und/oder angerechnet und auch nicht entgolten. 

mailto:arbeitsdienst@reitclubaltenstadt.de
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Unterjährig nicht geleistete Arbeitsstunden (zB bei 

halbjähriger Kündigung der Vereinsmitgliedschaft) werden anteilmäßig 

berücksichtigt. 

 

Die aus dieser Ordnung vereinnahmten Entgelte sind nur zu den in der 

Satzung des RCA genannten Zwecken zu verwenden. 

 

Schlussbemerkung 

Die Arbeitsleistung soll ein wichtiger Bestandteil unseres Vereinsleben 

werden. Dadurch wird die Reitanlage in einem guten Zustand gehalten und 

Veranstaltungen können unterstützt werden. Au0erdem finden alle 

Anlagennutzer optimale Reitbedingungen und ein angenehmes Ambiente 

vor. 

Dies schaffen wir nur mit Engagement, Teamgeist und Spaß an der Aufgabe. 

Jede Arbeitsstunde zählt, sowohl für unseren Verein als auch für unsere 

Pferde und unserer Gemeinschaft. 

 


